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(die «Gesellschaft») 
 

EINBERUFUNG DER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG  

DER AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT 

 
 
Gross geschriebene Begriffe (im Englischen) haben die gleiche Bedeutung wie in der Satzung der Gesellschaft 
(die «Satzung») definiert. 
 

Luxemburg, 10. März 2025 
 
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär 
 
Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit für den 18. März 2025 um 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) zu einer 
ausserordentlichen Hauptversammlung (die «Versammlung») ein. Diese findet am eingetragenen Sitz der 
Gesellschaft in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, statt und hat die Beratung und Abstimmung über 
die in nachstehender Tagesordnung (die «Tagesordnung») beschriebenen Satzungsänderungen zum 
Gegenstand: 
 

TAGESORDNUNG 

 

1. Änderung von Artikel 1 der Satzung, um der Namensänderung der Gesellschaft von «Credit 

Suisse Index Fund (Lux)» zu «UBS (Lux) Fund Solutions II» Rechnung zu tragen. 

 

2. Änderung von Artikel 15 der Satzung, um den Verweis von «Credit Suisse Group» zu «UBS-

Konzern» zu ändern. 
 

3. Änderung der Satzung zur Korrektur von Druckfehlern. 
 

 
DATUM DES INKRAFTTRETENS 

 

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Versammlung tritt die geänderte Satzung am 16. Mai 2025 in Kraft. 

 

BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND ABSTIMMUNGSERFORDERNISSE 
 
Gemäss der Satzung und dem Gesetz von 1915 muss ein Quorum von mindestens fünfzig Prozent (50%) der 
ausgegebenen Aktien bei der Versammlung vertreten sein, um über die Tagesordnungspunkte zu 
beschliessen. Ferner ist für die Beschlussfassung hinsichtlich dieser Punkte eine Zweidrittel-Mehrheit (2/3) der 
ordnungsgemäss abgegebenen Stimmen erforderlich.  
 
Wird das vorgenannte Quorum bei der ersten Sitzung nicht erreicht, beruft der Verwaltungsrat die Sitzung mit 
derselben Tagesordnung erneut ein. Bei einer solchen zweiten Einberufung ist kein Quorum erforderlich, das 
oben genannte Mehrheitserfordernis gilt jedoch unverändert.  
 
ABSTIMMUNGSMODALITÄTEN 
 
Wenn Sie nicht persönlich anwesend sein können, können Sie sich durch eine Person Ihrer Wahl vertreten 
lassen, indem Sie das beigefügte Vollmachtsformular aus Anhang 1 beziehungsweise das 
Abstimmungsformular aus Anhang 2 unterschrieben per E-Mail an luxembourg-
domiciliarygroup@statestreet.com oder per Fax an (+352) 46 40 10 398 senden und das Original 
anschliessend per Post an folgende Adresse schicken: State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxemburg. 

mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com
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Wenn Sie persönlich an der ausserordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, lassen Sie 
uns dies bitte bis spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung wissen. 
 
Wenn Sie an der ausserordentlichen Hauptversammlung nicht teilnehmen können, senden Sie uns 
bitte, wie im Vollmachts- beziehungsweise im Abstimmungsformular angegeben, die entsprechende 
Vertretungsvollmacht ordnungsgemäss datiert, unterzeichnet und ausgefüllt zurück. Die 
Vertretungsvollmacht muss spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung bei der Gesellschaft 
eingehen.  
 
Aktionäre, die Aktien der Gesellschaft über einen Finanzintermediär oder eine Clearingstelle halten, 
zum Beispiel die Bank, bei der sie ihre Anteile verwahren, beachten bitte Folgendes: 

- Die Vertretungsvollmacht beziehungsweise das Abstimmungsformular mussrechtzeitig vor 
der Versammlung zur Weiterleitung an die Gesellschaft an den Finanzintermediär oder die 
Clearingstelle (bei der sie ihre Anteile verwahren) zurückgeschickt werden. 
 

- Nur diejenigen Aktionäre, die ihre Anteile per direkter Eintragung im Aktienregister der 
Gesellschaft halten, werden gebeten, das beiliegende Vollmachts- oder Abstimmungsformular 
per E-Mail an Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com und/oder per Fax an +352 46 40 
10 398 zu senden. Das Formular muss spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung 
dort eingehen. Das Original der Vertretungsvollmacht beziehungsweise des 
Abstimmungsformulars ist dann per Post an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft, State 
Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-
1855 Luxemburg, zu Händen der Abteilung Domiciliary Services, zu senden. 

 
Vollmachts- und Abstimmungsformulare können auf einfache Anfrage unter derselben E-Mail-Adresse 
angefordert werden. 
 
Ein Exemplar der aktualisierten Satzung liegt zur Einsichtnahme aus und ist am eingetragenen Sitz der 
Gesellschaft kostenlos erhältlich. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Der Verwaltungsrat 


